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Az.:    

 

Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 
 
Hauptausschuss 15.06.2020 Anhörung 

 
 
Wegstreckenentschädigung Fahrrad 

 
 
Sachverhalt: 

 
Im Rahmen der Corona-Pandemie und den daher ausgefallenen Sitzungen ist hier aufgefal-
len, dass an den Antrag auf Auszahlen einer Wegstreckenentschädigung für das Benutzen 
eines Fahrrades zu Sitzungen an die folgende Voraussetzung geknüpft ist: 
 
„Benutzen Dienstreisende mindestens vier Mal innerhalb eines Monats ein Fahrrad, wird als 
Wegstreckenentschädigung für jeden maßgeblichen Monat ein Betrag in Höhe von fünf Euro 
gewährt. Die viermalige Nutzung eines Fahrrades innerhalb eines Monats bezieht sich auf 
zurückgelegte Einzelstrecken und nicht auf die Zahl der Dienstreisen.“ (Punkt 5.3 der Ver-
waltungsvorschrift zu § 5 des Bundesreisekostengesetzes) 
 
Dies bedeutet, dass der/die Antragsteller/in im jeweiligen Monat mindestens an zwei Sitzun-
gen als geladene/r Teilnehmer/in teilgenommen haben muss. 
Ab sofort wird dies entsprechend bei der monatlichen Auszahlung der Wegstreckenentschä-
digung für das Benutzen eines Fahrrades, sofern dies auf den Stammdatenbögen angege-
ben wurde, berücksichtigt. 
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